
BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT 

REFERAT EHRENAMT  
Zwölfling 16 · 45127 Essen

Telefon 0201.2204-416 bzw. -583 
Telefax 0201.2204-841-416

geboren am    , wohnhaft in   

Die Lohnsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a des Einkommensteuergesetzes 
nehme ich nur für die nebenberufliche/ehrenamtliche Tätigkeit  

als   

im Bereich      in Anspruch. 

Im laufenden Kalenderjahr habe ich diese Steuerbefreiung 

noch nicht  

für eine andere Tätigkeit 

mit insgesamt    €  in Anspruch genommen.

oder

Diese Steuerbefreiung nehme ich bereits in einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis 
in Anspruch und zwar wird diese Steuerbefreiung dort 

voll ausgeschöpft (zurzeit 840,00 € jährlich) 

laufend mit    € berücksichtigt.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung 
der vorstehenden Angaben oder jede weitere Inanspruchnahme dieser Steuerbefreiung außerhalb meiner 
nebenberuflichen Tätigkeit dem Bistum Essen unverzüglich anzuzeigen habe. 

Für die ordnungsgemäße Angabe im Rahmen der Einkommenssteuererklärung bin ich selbst verantwortlich. 
Mir ist bekannt, dass beim Überschreiten des Freibetrages umgehend die Steuer- und Sozialversicherungs-
pflicht geprüft werden muss. 

Ort, Datum Unterschrift ehrenamtlich Engagierte/r*

Erklärung
zur Ehrenamtspauschale 
für das Kalenderjahr 

Name   

info@ehrenamt.bistum-essen.de 
ehrenamt.bistum-essen.de


